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Amtliche Kontrollen in der Schweiz
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Amtliche Mykotoxinkontrollen CH

Warenkontrollen
im Einzelhandel
(Stichproben durch KL‘s;

Koordinierte Aktionen;
Schwerpunktaktionen) Grenz-

kontrollen
(Koordination BAG)

Betriebs-
kontrollen

(Routine, Verdacht)
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Amtliche Kontrolle im Einzelhandel

• Untersuchungsziele:
– Stichproben von 

„kritischer“ Waren
– Marktübersicht

• Erhebungsmengen
– 200 g bis 2 kg (ident. 

Warenlos)
• Warenlosmenge

– Im allgemeinen nicht 
bekannt

• Repräsentativität
– nicht beurteilbar

• Aussagemöglichkeit
– sehr beschränkt hinsichtlich 

dem Warenlos
– bei genügender Anzahl von 

Untersuchungen (auch 
zeitlich versetzt!) ist eine 
Marktbeurteilung bedingt 
möglich

• Beanstandungen
– Massnahmen müssen ver-

hältnismässig sein
– Die Vernichtung des ent-

sprechenden Warenloses 
aufgrund einer Stichprobe 
ist nicht verhältnismässig
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Amtl. Betriebskontrolle - Zollkontrollen

• Untersuchungsziele:
– Stichproben von 

„kritischer“ Waren
– Warenlosbeurteilung 

(selten)
• Erhebungsmengen

– 1 bis 5 kg (ident. 
Warenlos)

– bis 30 kg
• Warenlosmenge

– bekannt
• Repräsentativität

– beurteilbar

• Aussagemöglichkeit
– Beurteilung eines Warenloses 

grundsätzlich möglich.
• Beanstandungen

– Im Falle einer repräsentativen 
Probenahme kann ein nicht 
sicheres Warenlos vom Markt 
genommen (Sperrung, Waren-
rückruf, …) und vernichtet 
werden.

– In berechtigten Zweifelsfällen 
entscheidet eine Schieds-
analyse.
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Ablauf einer Probenuntersuchung

Beanstandung
oder Verfügung

Stellungnahme

Abschluss

Probenerhebung

Probenuntersuchung

Automatischer Bericht

Strafanzeige

i.O.

bes. leichter Fall

N.i.O.

N.i.O.
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Probenerhebungsrapport
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Textvariante
Verfügung aufgrund Grenzwertüberschreitung

2. Befund

Die Probe (4 x 350 g, vollständig homogenisiert) überschreitet den Grenzwert 
für Mykotoxin xxxx zweifelsfrei.
Die Untersuchung erfolgte mit der SLMB-Methode xxxx. Die Ergebnisse sind 
um die Wiederfindung korrigiert.

3. Beurteilung

Die Probe wird beanstandet.
Die Beurteilung stützt sich auf Art. 6 Abs. 1, Art. 10, Art. 27 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 
9.10.1992 (LMG), Art. 8 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände-
verordnung (LGV) vom 23.11.2005 sowie Art. 1 der Verordnung des EDI über 
Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln vom 26.6.1995.
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Verfügung

4. Erwägungen

- Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsbefundes ist zu vermuten, dass der Gehalt 
des Mykotoxins xxxx im gesamten, der Probe entsprechenden Warenlos die genannten 
Höchstwerte ebenfalls überschreitet. Das Warenlos wird daher als nicht sicher beurteilt.

- Der Nachweis, dass ein als nicht sicher eingestuftes Warenlos in Tat und Wahrheit die 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt, kann durch Vor-lage entsprechender 
Dokumente (Analysenzertikfat inklusive Probener-hebungsrapport) erbracht werden. 
Aus den vorgelegten Dokumenten müssen alle für eine zweifelsfreie Beurteilung 
relevanten Informationen (Angabe des Warenloses, Grösse des Warenloses, Grösse der 
Sammel-probe, Anzahl der Einzelproben, Homogenisierung der Sammelprobe, 
Untersuchungsmethode, Untersuchungsergebnisse, etc.) hervorgehen.

- Können für ein als nicht sicher eingestuftes Warenlos keine Dokumente vorgelegt 
werden, welche dessen Verkehrsfähigkeit belegen, kann die gesperrte Ware in 
Absprache mit den Vollzugsbehörden nachträglich einer eingehenden Prüfung zur 
Klärung der Verkehrsfähigkeit unterzogen werden.

Textvariante
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Verfügung

5. Verfügung

I. Kann der Warenbesitzer nach Eingang dieser Verfügung innerhalb von 24 h 
zweifelsfrei belegen, dass das der beanstandeten Ware zugrunde liegende Warenlos
sicher ist, kann auf Pkt. II,  III und IV dieser Verfügung verzichtet werden. Für den 
Nachweis sind mindestens folgende Dokumente vorzulegen:

- Analysenzertifikat eines akkreditierten Labors für das entsprechende Warenlos
- Probenahmeprotokoll für die Bemusterung des entsprechenden Warenloses

II. Sämtliche der Protokoll-Nr. xxx entsprechende Ware ist mit Beschlag belegt. Sie darf 
ab sofort nicht mehr an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden.

III. Der Wareninhaber sorgt für den vollständigen Rückzug der Warenvorräte aus 
sämtlichen von ihr belieferten Verkaufskanälen bis spätestens am TT.MM.YYYY und 
sammelt die mit Beschlag belegte Ware an einem zentralen Ort.

Textvariante
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Verfügung

IV.Der Wareninhaber (Firma XY) teilt dem Kantonalen Labor Zürich bis zum 
TT.MM.YYYY schriftlich die detaillierten Warenbestände des Warenrückzuges mit.

V.Die (ursprüngliche) Chargengrösse des betroffenen Produktes, dessen Herkunft 
(eigene Herstellung, Lieferant, Importeur, etc.) sowie die für dieses Produkt 
durchgeführten qualitätssichernden Massnahmen, sind abzuklären und zu 
dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind dem Kantonalen Labor Zürich bis spätestens 
TT.MM.YYYY einzureichen. 

VI.Über einen allfälligen Antrag zur rechtmässigen Art der Verwertung der betroffenen 
Ware entscheidet das Kantonale Labor Zürich. 

VII.Gestützt auf Art. 45 des Lebensmittelgesetzes vom 9.10.1992 und die Verfügung der 
Direktion des Gesundheitswesens über die Gebühren des Kantonalen Laboratoriums vom 
30.6.1995 (Stand 15.10.2007) werden die Kosten von CHF XXX gemäss der unten 
stehenden Zusammenstellung dem Warenbesitzer auferlegt.

Textvariante
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Stellungnahme des Warenbesitzers 

Stellungnahme auf Verfügung

- Angaben zum Warenlos
- Angaben zur QS 
- Analysenzertifikate
- etc.
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Ist das Analysenzertifikat beurteilbar?
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Beurteilbarkeit von Analysenzertifikaten

Die Beurteilung eines Warenloses 
anhand eines Analysenzertifikates 
ist nur bei gleichzeitiger Kenntnis 
über das Warenlos und die erfolgte 
Probenahme möglich!

Analysenzertifikat und Probe-
nahmeprotokoll bilden immer eine 
Einheit!

Liegen die beiden Informationen 
getrennt vor, muss sichergestellt 
sein, dass zwischen beiden 
Dokumenten ein eindeutiger Bezug 
besteht (--> Rückverfolgbarkeit)
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Rechtliche Grundlagen - LGV

!
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Einteilung der Partien in Teilpartien in Abhängigkeit vom 
Erzeugnis und von der Grösse der Partie:

Probenahmeanforderungen (EU, CH)

Erzeungnis
Probengewicht

(Tonnen)

Gewicht bzw. 
Anzahl 

Teilpartien

Zahl 
Einzelproben

Sammelprobe 
Gewicht/kg

Feigen getr.
(Trockenobst)

 15
< 15

15 bis 30 
Tonnen

---

100
10-100

30 (10)
 30 ( 10)

Erdnüsse, 
Pistazien u.a. 

Schalenfrüchte

 500
> 125 und < 500
 15 and  125

< 15

100 Tonnen
5 Teilpartien
25 Tonnen

---

100
100
100

10-100

30
30
30
 30

Getreide

 1500
> 300 und < 1500
 50 and  300

< 50

500 Tonnen
3 Teilpartien
100 Tonnen

---

100
100
100

3-100

10
10
10

1-10
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Probenahmeanforderungen (EU, CH)

Anzahl der Einzelproben für Partien < 50 Tonnen
(für Getreide oder Getreideerzeugnisse)

Partiegewicht (t) Anzahl Einzelproben Sammelprobe (kg)
≤ 0.05 3 1
> 0.05 - ≤ 0.5 5 1
> 0.5 - ≤ 0.1 10 1
> 1 - ≤ 3 20 2
> 3 - ≤ 10 40 4
> 10 - ≤ 20 60 6
> 20 - ≤ 50 100 10
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Durchführung der Warenlosprüfung

1. Durchführung der Probenahme (SOP)

2. Dokumentation der Probenahme 
(Probenahmeprotokoll)

3. Versand der (Sammelprobe) an das Labor

4. Homogenisierung der Sammelprobe (Labor)

5. Analyse der homogenisierten Sammelprobe

6. Analysenzertifikat (inkl. Probenahmeprotokoll)
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Homogenität versus Inhomogenität

 Analyten wie Proteine, Fett, Zucker, Mineralstoffe etc. sind im 
allgemeinen sehr gleichmässig verteilt. 

 Die Verteilung von Pestiziden ist vergleichsweise homogen.
 Die Verteilung von Pestiziden auf Bioproben infolge Abdrift ist 

inhomogen
 Die Verteilung von Mykotoxinen in Lebensmitteln ist häufig extrem 

inhomogen.

Homogene Verteilung (Fett, 
Proteine, Zucker, etc.) 

Inhomogene Verteilung
(Mykotoxine) 

..........................................................................................

... .. .. ..... . .. ...
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Probenahmeunsicherheit für Mais/AFBG

 Zu kleine Bemusterungsmengen liefern falsch negative 
Resultate oder deutlich überhöhte Werte !!

Warenlos: LKW beladen mit kont. Mais (20 ppb AFBG)

Sammelprobe Anzahl Körner Range AFBG

10 lb (4.5 kg) ca. 30‘000 11.6 - 28.4

5 lb (2.2 kg) ca. 15‘000 8.1 - 31.9

2.5 lb (1.1 kg) ca. 7‘500 3.2 - 38.8

1 lb (0.45 kg) ca. 3‘000 0 - 46.9

Literatur: RomerTM Lab‘s Guide to Mycotoxin Volume 2; see www.romerlabs.com
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Probenahmeunsicherheit von Mais/AFBG
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Probenahmeunsicherheit für Mais/AFBG
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Probenahmeunsicherheit für Weizen/DON

Literatur: Whitaker et al.; J. AOAC Int. 83 (2000) 1285 - 1292 
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Die aflatoxinfreie Stichprobe

Wahrscheinlichkeit für eine aflatoxinfreie Stichprobe in Abhängigkeit
der Stichprobengrösse.

Stichprobengrösse Anzahl Kontaminationsgrad

ns [kg] Maiskerne 1:3000 1:10000 1:30000

0.10 306 90.3% 97.0% 99.0%

0.25 765 77.5% 92.6% 97.5%

0.50 1529 60.1% 85.8% 95.0%

1 3058 36.1% 73.7% 90.3%

2 6117 13.0% 54.2% 81.6%

3 9175 4.7% 40.0% 73.7%

4 12234 1.7% 29.4% 66.5%

5 15292 0.6% 21.7% 60.1%

10 30584 0.0% 4.7% 36.1%

20 61168 0.0% 0.2% 13.0%

50 152920 0.0% 0.0% 0.6%
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Wichtige Grundsätze

• Die ges. Probenahmeunsicherheit hängt ab von:

– Höhe der Kontamination --> unbekannt
– Anzahl und Entnahmeraster der Einzelprobe
– Grösse der Sammelprobe
– Vermahlgrad der Sammelprobe
– Grösse der Analysenprobe

• Verteilungen von „Myktoxintestergebnissen“ sind im allgemeinen 
nicht normalverteilt (symmetrisch), sondern zeigen eine positive 
Schiefe. Diese hängt ab von der Grösse der Sammelprobe und der 
Lot-Konzentration.

Probenahmeplan

 Tipp: Th. B. Whitaker, A. S. Johansson, „Sampling Uncertainties for the 
Detection of Chemical Agents in Complex Food Matrices“ J. Food Protection 
68 (2005) 1306 - 1313.
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